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09.503 n Pa.Iv. Fraktion RL. Stempelsteuer schrittweise abschaffen und Arbeitsplätze 
schaffen 
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates hat an ihrer Sitzung vom 
4. November 2019 zwei Vorentwürfe zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative 09.503 
«Stempelsteuer schrittweise abschaffen und Arbeitsplätze schaffen» angenommen. 

Die zur Vernehmlassung unterbreiteten Vorentwürfe bilden den zweiten Teil der Umsetzung 
der Initiative. Ein separater erster Text (Entwurf 1), der die Abschaffung der Emissionsabgabe 
auf Eigenkapital umfasst, wurde vom Nationalrat bereits verabschiedet und ist derzeit in der 
Kommission des Ständerates sistiert. Die Vorentwürfe 2 und 3 konzentrieren sich auf die 
Abschaffung der Umsatz- und der Versicherungsabgabe. Diese Abschaffung soll in zwei 
Etappen erfolgen. Vorentwurf 2 sieht die Abschaffung der Umsatzabgabe auf inländischen 
Wertschriften und auf ausländischen Obligationen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem 
Jahr sowie die Abschaffung der Abgabe auf Lebensversicherungen vor. Vorentwurf 3 umfasst 
die Abschaffung der Umsatzabgabe auf den übrigen ausländischen Wertschriften sowie der 
Abgabe auf Sach- und Vermögensversicherungen. Gemessen an den Einnahmen der Jahre 
2014 bis 2018, dürften sich die Steuerausfälle schätzungsweise auf 219 Millionen Franken für 
Vorentwurf 2 und auf 1,786 Milliarden Franken für Vorentwurf 3 belaufen. Insgesamt 
veranschlagt die Eidgenössische Steuerverwaltung die Steuerausfälle, die mit den beiden 
Reformen einhergehen, auf 2,005 Milliarden Franken pro Jahr.  

Die Kommissionsmehrheit ist der Ansicht, dass die Stempelsteuer den optimalen 
Ressourceneinsatz beeinträchtigt, und erachtet deren Abschaffung für notwendig, um die 
Attraktivität des Finanzplatzes Schweiz zu wahren und das Wirtschaftswachstum zu fördern. 
Sie ist des Weiteren der Auffassung, dass die Umsatzabgabe gegen den 
Verfassungsgrundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
verstösst. Ihrer Ansicht nach dürfte sich die Abschaffung dieser Abgaben positiv auf das 
Wachstum auswirken und so langfristig einen Grossteil der damit verbundenen Steuerausfälle 
wettmachen. 
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Die Kommissionsminderheit wiederum ist der Auffassung, dass es angesichts der zahlreichen 
laufenden oder anstehenden Steuerreformen unverantwortlich ist, auf die Einnahmen aus den 
Stempelabgaben zu verzichten. Insbesondere bedauert sie, dass in den Vorentwürfen keine 
Kompensationsmassnahmen vorgesehen sind. Angesichts des gut funktionierenden 
Schweizer Finanzplatzes sieht sie keinerlei Notwendigkeit für die Abschaffung dieser 
Abgaben. Zudem bezweifelt sie, dass die Abschaffung der Stempelabgaben die erhofften 
Auswirkungen auf Wachstum und Beschäftigung hat. Deshalb beantragt sie, nicht auf die 
Vorentwürfe einzutreten. 

Wir unterbreiten Ihnen hiermit im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens die beiden 
genannten Vorentwürfe und ersuchen Sie, zu diesen sowie zum erläuternden Bericht Stellung 
zu nehmen und den Fragebogen auszufüllen. 

Das Vernehmlassungsverfahren wird elektronisch durchgeführt. Die Vorentwürfe, den 
erläuternden Bericht und den Fragebogen können Sie im Internet auf folgenden Seiten 
abrufen:  

Portal der Schweizer Regierung: https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html  

Website des Parlaments: 
https://www.parlament.ch/de/organe/kommissionen/sachbereichskommissionen/kommission
en-wak/berichte-vernehmlassungen-wak  

Die Vernehmlassung läuft bis zum 23. April 2020.  

Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG; 
SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellungnahmen 
elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine Word-Version) innert der 
Vernehmlassungsfrist an folgende E-Mail-Adresse zu senden: 
vernehmlassungen@estv.admin.ch. 

Barbara Dellwo (barbara.dellwo@parl.admin.ch, Tel.: 058 322 94 97) vom Sekretariat der 
Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben und Martin Daepp (martin.daepp@estv.admin.ch, 
Tel.: 058 462 73 88) von der Eidgenössischen Steuerverwaltung stehen Ihnen für weitere 
Auskünfte gerne zur Verfügung. 

Für Ihre Stellungnahme danken wir Ihnen im Voraus bestens. 

 

   

  
Christian Lüscher 
Kommissionspräsident 
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